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Dieser Leitfaden dient als Unterstützung zur Antragstellung für den Call „FTI-Infrastruktur 2021“ im 

Einreichsystem der GFF NÖ. 

 

Folgende Daten werden direkt eingegeben: 

 

 

Geben Sie die Bezeichnung der Forschungsinfrastruktur ein. 

 

 

Die allgemeine Antragssprache ist Englisch.  

 

 

Der Call „FTI-Infrastruktur 2021“ wird im Handlungsfeld „Umwelt, Klima und 

Ressourcen“ der FTI-Strategie Niederösterreich 2027 ausgeschrieben. 

 

 

Sie haben die Möglichkeit, die zu Ihrem Projektantrag passende 

Hauptwissenschaftsdisziplin und weitere Wissenschaftsdisziplinen (lt. Statistik 

Austria) auszuwählen (max. 4) und eine prozentuelle Gewichtung vorzunehmen. 

 

 

Ergänzend zu den Wissenschaftsdisziplinen können Sie zusätzliche Schwerpunkte 

als Stichwörter angeben. 

 

 

Geben Sie an, ob es sich um eine Neueinreichung eines abgelehnten Projektantrags 

aus einem vorangegangen Call der GFF (NFB) handelt. 

 

 

Geben Sie uns hier bekannt, wenn Sie diesen Projektantrag bereits bei einer anderen 

Förderstelle eingereicht haben oder zeitnah einreichen werden. 

 

 

Sie haben hier die Möglichkeit bis zu drei Gutachter*innen namentlich von der 

Begutachtung auszuschließen. Eine Begründung ist nicht erforderlich. Sie können 

auch anonyme Gutachter*innen ausschließen, die einen Ihrer Projektanträge in der 

Vergangenheit begutachtet haben. Dazu geben Sie die Projektnummer und die 

Nummer der/s Gutachter*in anstelle des Namens an. 

 

 

Geben Sie hier die Kurzfassung auf Deutsch und Englisch ein (maximal 2.000 

Zeichen pro Kurzfassung). Diese soll die Ausgangssituation und Problemstellung 

sowie die Ziele und Umsetzung des Projekts erläutern und auf die intendierten 

Ergebnisse, Verbreitung und die Verwertung eingehen.  
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Folgende Daten werden automatisch aus anderen Antragsabschnitten generiert: 

 

 

Die Nutzungsdauer der Infrastruktur wird im Part D angelegt.  

 

 

Die beantragte Fördersumme ergibt sich aus den in Abschnitt D angegebenen 

geförderten Kosten und der Förderquote. Die Fördersumme muss zwischen Euro 

100.000,- und Euro 250.000,- liegen.  

 

 

Die Eigenmittel ergeben sich aus den in Abschnitt D angegebenen nicht geförderten 

Kosten. Bitte beachten Sie die entsprechenden Bestimmungen in der 

Ausschreibungsunterlage zum Call. 

 

 

Die maximale Förderquote beträgt 90%. Bitte beachten Sie die entsprechenden 

Bestimmungen in der Ausschreibungsunterlage zum Call. 

 

 

Die Gesamtkosten des Projekts entsprechen den Anschaffungskosten der 

Forschungsinfrastruktur. 

 

 

In diesem Abschnitt werden detaillierte Informationen zum Projektkonsortium eingegeben.  

 

Geben Sie hier die Daten des/der Projektträger*in ein. Beachten Sie bitte auch die entsprechenden 

Bestimmungen in der Ausschreibungsunterlage zum Call.   

 

Folgende Daten werden direkt eingegeben: 

 

 

Sofern vorhanden, können diese Daten automatisch übernommen und bei Bedarf 

auch überabreitet werden. 

 

 

Über den/die Projektträger*in läuft die Kommunikation zu Administration, 

Förderentscheidungen, Begutachtungsergebnis sowie Implementierung des 

beantragten Projekts.  

 

 

Der/die Projektträger*in bestätigt, dass im Falle einer Förderung das Projekt wie im 

Projektantrag beschrieben abwickelt wird und dass die Bestimmungen der 

Ausschreibungsunterlage sowie der zugrundeliegenden Richtlinien akzeptiert 

werden. 
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Geben Sie hier – sofern bekannt – die Daten der kooperierenden Einrichtungen, welche die 

Infrastruktur nutzen, ein. Beachten Sie bitte auch die entsprechenden Bestimmungen in der 

Ausschreibungsunterlage zum Call.   

Geben Sie hier die Daten des/des Hauptnutzer*in an. 

 

Folgende Daten werden über die User-Profile eingegeben: 

 

 

Wissenschaftler*innen, die sich als wissenschaftliche Leitung oder Partner*innen an 

Projekten beteiligen, müssen Userprofile im Einreichsystem anlegen. Diese 

Userprofile werden (nach einem Freigabeprozess) in Anträgen übernommen. Die 

Daten in den Userprofilen sollten kontrolliert und aktuell gehalten werden.  

 

 

In der Projektbeschreibung, die ein detailliertes Nutzungskonzept beinhaltet, werden die inhaltliche 

Zielsetzung und Bedeutung des Vorhabens, die Nutzung und die potentielle Wirkung dargestellt. Sie 

bildet das Kernstück des Projektantrags und steht besonders im Fokus der Begutachtung.  

 

Stellen Sie die Inhalte sowie das Nutzungskonzept in einer für externe Gutachter*innen 

nachvollziehbaren Art und Weise dar und achten Sie speziell bei interdisziplinären Projektanträgen 

darauf, dass Gutachter*innen unterschiedlicher Disziplinen Ihren Projektantrag begutachten 

können. 

 

Die inhaltliche Beschreibung hat dabei folgende Formalkriterien zu erfüllen: 

 Umfang: 

o C.1.1: max. 5 Seiten 

o C.1.2: max. 5 Seiten 

o C.1.3: max. 5 Seiten 

o C.1.4: keine Limitierung 

 Sprache: Englisch 

 Schriftformatierung: Arial, 11 Punkt, Blocksatz 

 Zeilenabstand: 1,15-fach 

 Seitenränder: 2 cm 

 Dateiformat Upload: PDF 

 

Die Struktur und die Formalvorgaben sowie Leitfragen zur Unterstützung der Antragsteller*innen 

finden sich im Template für die Projektbeschreibung und sind einzuhalten. Das Einfügen von 

Grafiken und Tabellen sind erwünscht, sofern diese zum besseren Verständnis und zur schlüssigen 

Präsentation des Ansuchens beitragen.  
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Es sind ausschließlich die Anschaffungskosten der Forschungsinfrastruktur förderbar.  

 

 

Hier können bis zu drei Angebote von Anbieter*innen der Forschungsinfrastruktur 

hochgeladen werden.  

 

 

Geben Sie hier den/die Hauptlieferant*in der Forschungsinfrastruktur an.  

 

 

Begründen Sie die Wahl des/der Hauptlieferant*in und beschreiben Sie etwaige 

zusätzliche Lieferant*innen beispielsweise von weiteren Komponenten. 

 

 

Geben Sie hier die Gesamtkosten der Anschaffung der Forschungsinfrastruktur an. 

 

 

Wird automatisch auf Basis der Förderquote berechnet und muss zwischen € 

100.000 und € 250.000 liegen. 

 

 

Wird automatisch aus den Gesamtkosten und der Fördersumme berechnet. 

 

 

Die Nutzungsdauer entspricht der Abschreibungsdauer und ist in Jahren anzugeben. 

 


